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Wie erscheint der angegriffene Todschläger

vor dem Gesetze?

Won

I. H. B remi.

êin Criminalgèsetzbuch geHort unter die Hauptgegenstände,
welche unser Vaterland bedarf. In mehrcrn Cantonen war

der Entscheid über Leben und Tod der BeurrheilungSkraft

des Richters überlasse»/ ohne daß man ihm bey einem unge-

techten Spruche hätte vorwerfen können, er habe gegen irgend

«in existierendes Gesetz gefehlt. Der Gang des Prozesses selbst

blieb einer zu großen Willkührlichkeit unterworfen; und dem

Beklagten, welcher zu blöde oder zu furchtsam war, war

der Weg verschlossen, seine Handlung im entschuldigenden

Lichte dargestellt zu sehen, und dadurch vielleicht die Richter

zu einem mildern Urtheile zu bewegen. Es gab daher Rich-

ter, welche sich in den meisten Fällen kaum zu einem U»

theile cntschliessen konnten, und ans Furcht vor Ungerechtigkeit

immer der gelinder» Meynung folgten. Alle aufgeklärten

Männer äusserten deßwegen schon lange den Wunsch nach Cri-

minalgesetzen, welche auf festen, aus dem Naturrechte und

dem gesellschaftlichen Vertrage herfliessenden Prinzipien beru-

hen. Die Zeit ist da, wo dieser Wunsch realisiert werden

soll. Wenn irgend ein Punkt der Gesetzgebung schwierig ist,

so ist es dieser. Das Mittel zwischen der zu großen Schärfe

und der zu große» Gelindigkejt ist gerade da am schwersten

zu
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zu treffen, wo beyde von den bedenklichsten Folgen sind.- Ist
man zu scharf, so wird der Mensch an dem edelsten, das er

hat, gekränkt, an seiner persönlichen Freyheit oder am Leben»

Ist man zu gelinde, so wird die Sicherheit der sämtlichen

Staatsmitglieder gefährdet, und das Verbrechen erhebt um

desto kühner sein Haupt. Untersuchungen, welche in dieses

Fach einschlagen, sind daher von der größten Wichtigkeit,

und müßen jedem Freunde der Menschheit und der Sicher-

heit sehr willkommen seyn. Ich habe mir deßwegen vorqenom-

men, j-tzt davon zusprechen, inwiefern Reitzungen dem Tod-

schläger zur Entschuldigung, oder zur Rechtfertigung dienen

können.

Diese Reitzungen können von dreyfacher Art seyn. Ent-
weder bestehen sie in Worten oder in Handlungen, oder

in beyden zugleich. Wir wollen von jeder dieser Gat-

tungen besonders reden, ihre verschiedene Nüancierungen und

ihren größern oder geringern Einfluß auf die Fchlbarkeit des

Todschlägers bestimmen.

Der Mensch kann durch Worte gerecht werden, einen

Todschlag zu begehen. D. b., es kann sich der Eine gegen den

Andern solche Reden erlauben, wodurch der Lctztre zum Tod-
schlag gerecht wird. Hier frägt es sich vor allem aus? Waren
diese Aeusserungen die Ursache, welche unmittelbar den Andern

zu jenem Schritte verleitete? D.h., erfolgte auf blosse Aeusse-

rungen hin der Todàlag, ohne daß Handlungen dazwischen

getreten sind?'Od. r waren sie bloß eine mittelbare Ursache?

D. h., zogen jene Aeusserungen eine Reihe von Handlungen
nach sich, deren letzte der Todschlag war Nur in dem erstem

Falleist eigentlich der Todschlag rein aus wörtlichen Rechnn?

gen entstanden, in dem letztern waren sie nur die Ursache,

ohne welche cS nicht gesckeben wäre; aber d>r Todschläger ist

Richt durch die Worte, sondern durch die stuffenweise folgen-

(V. H.) Z
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den Handlungen zum Todschlag bewogen worden. Wir blci-

bcn bey dem erster» Falle stehen, weil nur dieser eigentlich

unter die abzuhandelnde Rubrik gehört, und untersuchen: kann

der Todschläger auf ein gemildertes Urtheil Ansprache machen,

wenn er dem Andern das Leben nimmt, weil er ihn durch

Worte gerecht hat ES ist ausser allem Zweifel, daß ein solcher

Fall äusserst selten eintrifft. Denn man wird durch blosse

Worte, so beleidigend sie immer seyn mögen, nicht leicht in
eine solche Exaltation gesetzt, daß man sich dieses äussersten

Mittels bedient. Der Mensch ist seiner Natur nach geneigt,

von Ktuffe zu Stuffe fortzuschreiten, und wenn er einen Sprung

thun soll, so muß in seinem ganzen Systeme ein so gemalt»

samer Stoß geschehen, daß er aus seiner Narur, wenn ich

mich so ausdrücken darf, herausgeworfen wird. Doch wir
wollen diesen Fall, der nicht ganz unmöglich ist, annehmen;

kann sich der Todschläger durch jene wörtlichen Reitzunge»

entschuldigen? Nein, denn er hätte sein Reckt auf dem ge-

schlichen Wege suchen sollen, und finden können. Er
war gekränkt > aber die Kränkung galt weder seinem Eigen-

thume, noch seinem Leben. Er war also auch nicht in die

geringste Nothwendigkeit gesetzt, zur Sicherung des einen oder

des andern den Gegner auS dem Wege zu räumen. Wer als»

jemanden, durch beleidigende Aeusserungen gerecht, umbringt,

fällt vor dem Gesetze unter die Classe der Todsaslägcr, und

muß mit derjenige» Strafe belegt werden, welche auf den

Todschlag gesetzt ist. Aber wenn zu den beleidigenden Acuffe-

rungen noch drohende hin-ukommen. mildert dieses das Ver-
gehen des Todschlägers? Nein. Es ist der nemlicke Fall mit
dem vorhergehenden, nur unter einer andern Form. Der

Drohende wie der Beleidigende wird vor dem Gesetze straffällig.

Aber der Bedrohte ist so wenig als der Beleidigte auf eine

Art gefährdet, die ihn berechtigt, z» persönlichen Thätlich-
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îèiten, am allerwenigsten zu jenem äussersten Schritte seine

Zuflucht zu nehmen. Er kann und darf auf der Hut seyn,

um, wenn der Andre die Drohungen erfüllen wollte, sie von

sich abhalten zu können. Noch mehr. Wenn es sich von dem

Charakter des Drohenden erwarten liesse, er werde die Droh-

ungen in Erfüllung setzen; wenn man würklich Thatsachen

aufzuweisen hätte, daß er nicht säumte zu halten, was er

drohte, wird dadurch die Handlung deSTodschlägcrS entschul-

digt? Moralisch, aber nicht rechtlich. DaS Recht erlaubt

ihm bloß, alle mögliche Behutsamkeit und Vorsicht zu gebrau-

chen, daß der andre nicht zur That schreiten kann, bis er

sich an den Richter gewendet hat, welcher ihn vor denTcät-

lichkeiten schon wird zu schützen wissen. Ich stimme also ganz

dem französischen Criminalcodcx bey, wenn er sagt (Là
jmlicial, civil et criminel, Dome II. 8e6ì. VIII. Ditto II.
IX. »42. Z): "La provocarion xar injures verbales ne

z, xonrra, en aucun cas, être mimise comme excuse als

meurtre. Reitzung durch wörtliche Beleidigungen kann in

» keinem Falle als Entschuldigung des Tvdschlages. betrachtet

» werden." Nur möchte ich diesen Satz näher bestimmen.

ES läßt sich nemlich nicht im Allgemeinen behaupten, daß

wörtliche Beleidigungen oder Drohungen in keinem Fall«
eine Entschuldigung des Todschlages seyn können. Einzeln,
von Handlungen getrennt, können sie es freylich nicht, aber

verbunden mit Handlungen können sie es allerdings, wie wir
nachher sehen werden. Ich würde also den Satz, der das

Resultat der bisherigen Untersuchung ist, auf folgende Weise

ausdrücken: Reitzungen durch w ö rtl ich e Beleidi«
gungen oderDrohungen, in wiefern keineHand-
lung damit Verbunden ist, können in keinem
Falle als eine Entschuldigung des Tsdschlages
hetrachtet werden.

»
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Die Zwenke Gattung der Reitzungen besteht in H a n dlu n--

gen. Freylich ist der Anfang solcher Reitzungen gewöhnlich

eine beleidigende oder drohende Aeusserung, auf welche, nach

dem gewöhnlichen Stuffengange, Handlungen folgen. Allein
ich setze sie dennoch unter die Classe der Reitzungen, welche

thätlich sind, weil nicht mehr die Aeusserung, fondern die

Handlung den Andern zum Todschlagc bcwogcnchat. ES wird

sich in der Folge zeigen, was ich eigentlich unter solchen

Reitzungen verstehe, die in Handlungen und Reden zugleich

sich äussern. Hier sprachen wir also von dergleichen Reitzun-

gen, bey welchen die Handlung die Hauptsache ausmacht,

gesetzt, daß jene auch durch Aeusserungen veranlaßt würde.

Diese Handlungen bestehen immer in Gewalthátigkeit; man

hat also auf die Art der Gewalthátigkeit, auf ihre mehr oder

weniger wahrscheinlichen Folgen Rücksicht zu nehmen. Hier
frägt es sich vor allem auS: bediente sich der angreifende

Theil bey der Gewaltthätigkeit nur einfach der cörperlichen

Glieder, oder hatte er irgend eine Art von Instrumenten?

Ich setze den Fall, eS entsteht eine Schlägerei? aus dieser oder

jener Ursache. Es ist allerdings ein großer Unterschied, ob

fich der Angreifer nurMner Hände oder andrer Werkzeugen

bedient habe. Die Hände sind an und für sich kein tödliches

Instrument, und wenn eS schon möglich ist, daß ein Schlag

mit der Hand, oder mit der geballten Faust tödlich seyn kann,

so läßt eS sich doch im Allgemeinen behaupten, daß ein simpler

Handstreit den Angegriffenen nicht berechtige, sich tödtlicher

Waffen zu bedienen. Das Mittel, welches er zur Abhaltung

der Gewalt anwendet, steht in keinem Verhältniße mit dc»

Gewalt, welche man an ihm ausübt. Die Gewalt ist, wenn

ich mich so ausdrücken darf, in ihrem Entstehen. Er hin-

gegen hat ihr ein Mittel entgegengesetzt, welches er nur denn«

zumal hätte brauchen dürfen, wenn sie auf dasjhöchste ge-
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stiegen wäre. Indeß müssen wir doch auch hier eine zweyte

Art der Gcwaltthäcigkctt wohl bemerken. Ich habe bereits

einen Wink gegeben, daß auch-Schläge mit der Hand oder

der Faust tödtlich seyn können. ES sind gewisse Theile des

Cörpers, welche äusserst empfindlich sind, und welche zugleich

in einer solchen Verbindung mir den edelsten Lebenskräften

des Menschen stehen, daß, wenn sie verletzt werden, entweder

der Tod, oder doch ein ganz desorganisierter Zustand folgt.
Wenn es also erwiesen ist, daß der angreifende auf einen die-

sir körperlichen Theile zielte, daß ihm aber der Schlag miß-

lana, oder daß er wenigstens die gesuchtc-Wirkung nicht hatte,
so ist der Angegriffene ausser Schuld, wenn er, ist Mangel
eines andern VertbeidigungSmittels, den Angreifenden um-

bringt. ES ist Nothwehr. Der Angreifende hatte die Absicht

ihn zu todten, oder in eine eben so'schlimme Lage zu setzen.

Der Angegriffene mußte alle Augenblicke befürchten, daß das

für einmal Miß-lungemt wiederholt werden und denn qelin-

gen möchte. Folglich, wenn er nicht entrinnen kasitt/so
muß er dcm-S'treiche zuvorzukommen, und den Andern wenig-

siens ausser Stand zu sitzen Küchen,'ihn umzubringen. Wenn

er beweisen kann'> daß ihm'in seiner Lage kein andres Mittel
sreystand, als der Tod" des Angreifenden, so kann er vor dem

Gesetze nicht straffällig werden. Denn sein Leben war ange-

griffen, und er hätte kein Mittel, dasselbe.zu schützen ohne

daß er den Angreifenden des scinigen beraubte.
- Wir kommen zur zweyten Un tcrabtheilung dieser Gattung,

da sich der. Angreifende nicht bloß der cörverlichen Glieder,
sondern noch andrer Werkzeuge bediente, um Gewalt gegen

den Andern z» gebrauchen, Ich theile diese Werkzeuge m
drey Classen., ' '

-i. in solche, die tödtlich seyn können,
si. in solche z-Sie wahrscheinlich den Tod vermsachm,

FZ
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e. in solche, die ausser Zweifel tödten, wenn fie nur

einigermassen mit Erfolg angewendet werden.

a, ES giebt solche Werkzeuge, die tödtlich seyn kön n en,
ohne daß sie den Tod nothwendig mit fich führen. Ich
verstehe unter diesen vorzüglich hölzerne Instrumente. An

gewissen Theilen des Cöryers sind sie, wenn schon nicht un-

schädlich, doch auch nickt tödtlich. Es kommt also Vorzug-

lich darauf an, wieder Angreifende dieses Werkzeug gebraucht

habe. Wenn er keinen der Theile damit berührt, auf deren

Verletzung der Tod, oder Schädigung der edelsten Lebens-

krafte folgen kann, so geht der Angegriffene zu weit, wenn

er sich durch den Todschlag des Andern zu, schützen sucht.

Er hat keine Beweise, daß man ihm nach dem Leben trach-

tete, und er wird in keinen solchen Austand gesetzt, daß er

nicht die richterliche Genugthuung abwarten dürfte. Erver-

liert nichts mit dem PcoportionirteS, was er dem Andern

nimmt, wenn er ihm das Leben raubt: aber wenn der An-

greifende seine Waffen auf diejenigen Theile des Cörpers an-

wendet, deren Verletzung entweder unmittelbar den Tod, oder

doch eine desorganisierte Lage nach sich zieht, so trifft, wenn

der Weg zur Flucht oder zur Entwaffnung des Gegners abge-

schnitten ist, die Nothwehr ein. Der Angegriffene ist aller

Mittel beraubt, sein Leben zu erhalten : und das einzige übrige

ist. der Tod des Angreifenden, oder wenigstens seine Versetzung

in einen Zustand, wvrinn evshm nicht tödtlich schade» kann.

b. Es. giebt ferner solche Werkzeuge, die, wenn sie gebraucht

werden, aller Wahrscheinlichkeit nach den.Tod ver-

Ursachen. Sie find zwar nicht für alle Theile des CörperS

tößtlich; aber man zielt mit ihnen größtenteils nach dense-

nigen Theilen, an denen sie tödtlich find. Ich verstehe unter

diesen alle Arten der stechenden Instrumente. Ich kann nicht

W MîMe-der sich eines sslchen Instruments gegen mich
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bedient, mit Gewissheit behaupten, er habe die Absicht mich

zu todten, aber ich kann ihm doch nichts besser's zutrauen.

Ich bin in einer desto bedenklichern Lage, weil ick durch jeden

Augenblick der Zögerung in eine um soviel größere Gefahr

komme, ein Opfer der Gemalt zu werden. Ich kann nie

berechnen, was der Andre im Sinne hat, weil er ein Mittel
ergriff, dessen man sich zur Ermordung bedient. Solcher

Waffen bedient man sich nicht im Scherze, nicht, um eine

Kleinigkeit damit zu verüben. ES ist freylich auch nicht aus-

gemacht, daßdie Wunde, die er mir beybringt, tödtlich seyn

werde, auch wenn er wirklich die Absicht hat, mich zu todten.

Aber ich muß es fürchten; die Waffe ist tödtlich, und wenn

sie ihre volle Kraft nicht erreicht, so liegt die Schuld nicht

an ihm. Ich muß also der Gewalt durch ein Vcrtheidigungs-

Mittel begegnen, das der Gefahr, die mir droht angemessen

ist. Das edelste, was ich besitze, kann in einem Momente

für mich verlohren scun. Ich darf also diesen Momene nicht

erwarten. Ich bin genöthigt, mich des augenblicklichen Mittels
zu bedienen, das meine Rettung erzweckt. Wenn also die

Flucht unsicher ist, wenn ich befürchten muß, rücklings den

tödtlichen Stich zu erhalten, dem ich von vorne entqeben wch,

wenn ich auch die Gewalt nicht habe, meinen Gegner zu ent-

waffnen, so bleibt mir nur eins übrig, ihn zu tödten. ES ist

Nothwehr.

c. Es giebt endlich noch solche Werkzeuge, die, wenn sie

nur einigermaßen nut Erfolg angebracht werden, tödten. Ich
verstehe unter diesen, Schießgewehre. Allerdings steht hier

der Angegriffene in der größten Gefahr. Nicht nur steht ''ein

Leben in der Nähe des Angreifenden auf dem Sviele, sondern

er muß auch, wenn er sich durch die Flucht zu retten sucht,

alle Augenblicke befürchten, dasselbe zu verlieren. Wennman

mit einem solchen Gewehre angegriffen wird, so kann man

S4
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M nicht lange berathen: cm Moment, und man ist von

diesem Schauplatze abgetreten. Diesen einzigen Moment muß

man zu benutzen suchen, wenn es gluckt, zur Entwaffnung,

wenn dies nicht angehr, zur Rettung seiner selbst, auch mit
dem Tode des Andern. Der Angreifende kann keine andre

Absicht haben, als mich zu todten, oder in einen Zustand zu

versetzen, der vom Tode nicht sehr verschieden ist. Der Ange»

griffene muß nothwendig das Schlimmste befürchten; er ist,

wenn irgend jemand, im Falle der Nothwehr.

Indeß wäre es möglich, daß der Angreifende sein Schieß-

gewehr ohne Folge losgebrannt hätte, und daß er dadurch

vielleicht ausser Stand gesetzt wäre, dem Angegriffnen weiter

zu schaden, wie hat man sich in diesem Falle zu verhalten?

Es kommt darauf an, Wiesich der Angreifende benehme. Wenn

er anderer Mittel beraubt ist, so wird er wahrscheinlich sein

Heil in der Flucht suchen, dann ist man ausser Gefahr, und

kann ihn auf gesetzlichem Wege verfolgen. Wenn er aber auch

nach jenem mißlungene» Versuche fortfährt, den Angriff auf

irgend eine Weite zu erneuern, so muß der Angegriffene nach

einer solchen Probe alles fürchten, und ist berechtigt, jedes

Nertheidigungsmittcl zu gebrauchen.

Es frägt sich nun, wie derjenige, welcher auf irgend eine

dieser Arten gerecht, einen Todschlag begicnq, vor dem Ge-

setze zu betrachten sey. — Jede dieser thätlichen Reitzungen

gereicht dem Angegriffenen zur Entschuldigung, aber nicht

jede zur Rechtfertigung. Es findet gerade die ncmliche Gra-

dation Statt, welche wir bey den Mitteln festsetzten, deren

sich der Angreifende bedienen kann. Das Gesetz kann nur
einen kleinen Unterscheid zwischen demjenigen festsetzen, welcher

bey einem blossen Handstreite sich den Todschlag des

Angreifenden erlaubte, und demjenigen, welcher auf wört-

fiche Reitzutigîn oder Drohungen sich selbst zu diesem Schritte
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berechtigte. Aber einen Unterschied muß das. Gesetz doch Sc-

stimmen, denn es war hier Thätlichkeit; und wenn sie

schon nicht so weit gieng, daß der Angegriffene in die Noth-

wendigkeit gesetzt wurde, zu diesem äussersten Mittel seine

Aufflicht zu nehmen, so konnte er sich doch die Gränzen nicht

vorstellen, innert welchen die Gewaltthätigkeit von Seite des

Angreifenden bleiben würde. Der bloß wörtlich Beleidigte

oder Bedrohte hingegen ist als solcher durchaus in keiner Ge-

fahr für sein Leben; und für den Angriff auf seine Ebre kann

er die vollste Genugthuung erhalten. Ich habe gesagt, bcy

einem blossen Handstreite, und man kehr auSder obi--

gen Deduction hinlänglich, was ich darunter verstehe. Allein

ich habe zugleich noch eine Art bemerkt, wie man sich der Hände

auf eine für den Angegriffenen tödtlicke Weise bedienen kaum

Wenn also der Angegriffene notorisch zeigt, daß der Angreifende

absichtlich auf die rödtlich verletzbaren Theile des CörpcrS ge-

zielt habe, und daß er nur durch einen glücklichen Aufall dem

Streiche entgangen sey, so muß ihn das Gesetz in die Classe

derer stellen, welche aus Nothwehr handelten. Wir kommen

zu denen, welche durch Instrumente angegriffen den Angrei-

senden des Lebens beraubte». Was die hölzernen Instrumente

betrifft, so muß das Gesetz schon eine mildere Strafe für den

Todschläger bestimmen, als bey dem blossen Handstreite, denn

wenn auch der Angreifende schon nicht eigentlich auf die

tödtlich verletzbaren Theile zielte, so ist doch die Gefahr an

und für sich größer für den Angcg'iffcnen, als beym Hand-

streite: ein solches Instrument wirkt immer stärker, als die

Hand, und der Schlag ist weit mehr einem blossen Gerathe-

wohl ausgesetzt. Wenn es aber erwiesen ist, daß der Angrei-

sende wirklich die tödtlich verletzbaren Theile treffen wollte,
oder wenn er sie, wiewohl ohne Erfolg, mit Absicht, getrof-

fm hat, so behandelt das Gesetz den angegriffenen Todschläger
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«Is einen, dee im Falle der Nothwehr war. Bediente sich der

Angreifende stechender Instrumente, so frägt das Gesetz: könn-

test du auf keine andre Weile dieser Gewaltthätigkeit evtge-

hen, oder sie vereiteln, als daß du dem Angreifenden das

Leben raubtest? Wird diese Frage mit den hinlänglichen Be-

weisen durch Nein beantwortet, so hat sich der Todlebläaer

gerechtfertigt. Auf jeden Fall aber müßte die Strafe mild

seyn. Denn wer sich mit einen, siechenden Instrumente an-

gegriffen sieht, hat die lebhafteste Intuftisn von dein obsehwe-

benden Tode. Diese Idee übertäubt die übrigen alle, und

man ist wegen der dringenden Gefahr, in welcher man sich

glauben muß, nicht im Grande, mit einiger Ruhe und Be-

sonnenheit das am wenigsten schädliche Mittel «, wählen.

Was endlich die Schießgewehre betrifft, so berufe ich mich

auf den Unterscheid der Fälle, welche ich oben angegeben habe.

Nur dcnnzumal kann das Gesetz den Angegriffenen nicht in der

Nothwehr erklären, wenn der Angreifende nach dem mißlnn-

genen Versuche die Flucht genommen hat. ES muß ihn stra-

sen, «her g-lind, weil die Psychologie über einen solchen

Schritt hinlängliche Auskunft giebt.

Noch ist uns die dritte Gattung der Nutzungen übrig,
welche in Thaten und Worten zugleich bestehen. Ich
habe bereits bemerkt, daß ich unter solchen Reitzungen nicht

dergleichen verstehe, bey weichen dm Thätlichkeiten beleidi-

gendc oder drohende Aeusserungen vorangehen; sondern

ich verstehe solche, bey denen der Thätlichkeit selbst solche

Aeusserungen beygefügt werden, durch welche der Angegriffene

um soviel mehr zum Todschlage gerecht wird. Ich setze alles

das, was ich über die Thätlichkeiten an sich gesagt habe, als

richtig voraus, und rede nun nichtmehr von denjenigen Fällen,

in welchen der Todschläger durch die Thätlichkeit allein vor

dem Gesetze gerechtfertigt wird, ich rede nur von den Fällen
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in wclchcn der Todschläger, ungeachtet der thätlichen Reitzung

mehr oder weniger strafbar befunden werden muß/ und frage:
Kann er nicht durch solche hinzugekommenc Aeusserungen noch

mehr entschuldigt/ oder gar gerechtfertigt werden? Wenigstens

das erstre, denn bereits war eine Thätlichkeit geschehen / und

in jedem Falle eine solch?/ die bey einer gewissen Art des

Gebrauches tödtlich werden kann. Nun ist es gar nicht mehr

gleichgültig / was steh der Angreifende für Aeusserungen erlaube.

Bereits hat der Angegriffene mit Abwendung der gegenwärtigen

Gewaltthätigkeit genug zu thun; und wenn der Andre droht,
fo ist es nicht mehr eine blosse Drohung, deren Ausführung

man sich entziehen, oder gegen welche man die nöthigen Maaß,

regeln treffen konnte. Schon ist der Anfang der Thätlichkeit

geschehen, wie weit sie gehen werde, läßt sich nicht voraus-

sehen; doch so lange der Angreifende keine Spur von todt«

licher Gewaltthätigkeit zeigt, so wäre jeder dahin ab,weckende

Schritt des Angegriffenen vor dem Gesetze strafbar. Allein wenn

nur der Angreifende selbst sich aussert, wie weit er geben wolle,
wenn er rund erklärt, der Streit solle nur mit dem Tode des

Einen aufhören, dann wird die Lage der Dinge verschieden.

Muß nicht der Angegriffene aus dem, was geschehen ist, auf
das schlicsscn, was geschehen werde? Das Gesetz muß also dm

Angegriffenen freysprechen, sobald erwiesen ist, daß der An-

greifende während dem Gebrauche eines mehr oder minder

tödtlichen Instrumentes sich drohende Aeusserungen erlaubte,

welche den Tod betrafen. -
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